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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.03.1954

Norm

ABGB §1098 IId

ZPO §405

Rechtssatz

Wenn das Klagebegehren lautet, der Beklagte sei schuldig zu veranlassen, daß den Besuchern des Klägers die

Wohnungstür geö;net und ihnen der Zutritt ins Zimmer des Klägers ermöglicht werde, so stellt die Verurteilung zur

"Unterlassung der Behinderung der den Kläger besuchenden Personen am Betreten der Wohnung einen Verstoß

gegen die Bestimmung des § 405 ZPO dar.
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